
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100m

N
M. 1:1000

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)
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Vorgezogene Bürgerbeteiligung und 
Anhörung der Träger öffentlicher Belange

Ausfertigung BekanntmachungAnordnung der BekanntmachungSatzungsbeschlussOffenlegung und Beteiligung der 
Behörden

Aufstellungsbeschluss

Verfahrensvermerke

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Hambuch, den __.__.____                        

          Matthias Hetger, Ortsbürgermeister

Die ortsübliche Bekanntmachung wird nach Maßgabe 
des § 10 BauGB angeordnet. 

Die Ortsgemeinde Hambuch hat am __.__.____ gemäß 
§ 2 (1) BauGB die Teilaufhebung des 
Bebauungsplanes 'Oberes Pommerbachtal' in 
öffentlicher Sitzung beschlossen.  

Der Aufhebungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht. 

Die vorgezogene Bürgerbeteiligung nach § 3 Abs. 1 und 
die Anhörung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 BauGB erfolgte vom __.__.____ bis __.__.____. 
 
Über die eingegangenen Anregungen wurde in der 
Gemeinderatssitzung vom __.__.____ beraten und 
beschlossen. Ferner beschloss der Gemeinderat die 
öffentliche Auslegung des Planentwurfes gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB.  

Dieser Bebauungsplanentwurf einschließlich der 
Testfestsetzungen hat mit der Begründung gem.  
§ 3 (2) BauGB auf die Dauer eines Monats in der Zeit 
vo m  __.__.____ bis einschließlich __.__.____ zu 
jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen. Ort und 
Dauer der Auslegung wurden am __.__.____ mit dem 
Hinweis ortsüblich bekannt gemacht, dass 
Stellungnahmen zu dem Bebauungsplanentwurf 
während der Auslegungsfrist vorgebracht werden 
können. In dieser Bekanntmachung wurde zudem den 
weiteren Hinweisbestimmungen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 
BauGB nachgekommen. Den berührten Behörden und 
sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde mit 
Schreiben vom _ _ ._ _ ._ _ _ _  Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben.  

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Hambuch hat am 
__.__.____ die Teilaufhebung  des Bebauungsplans 
'Oberes Pommerbachtal' gem. § 24 der 
Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz und gem. § 10 
(1) BauGB als Satzung  

 

BESCHLOSSEN 

Die Übereinstimmung des textlichen und 
zeichnerischen Inhalts dieses Bebauungsplanes mit 
dem Willen der Ortsgemeinde Hambuch sowie die 
Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen 
Verfahrens zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
werden bekundet. 

Der Bebauungsplan ist nicht genehmigungspflichtig. 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplan ist am 
__.__.____ gem. § 10 (3) BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht worden, mit dem Hinweis, dass die Planung  
während der Dienststunden bei der Verbands-
gemeindeverwaltung Cochem-Land v o n  jedermann 
eingesehen werden kann.  

Mit dieser Bekanntmachung wurde die Teilaufhebung 
Bebauungsplans  
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 Bestandteile des Bebauungsplan

Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung M. 1:1.000 sowie den textlichen Festsetzungen.
Die Begründung ist beigefügt.
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